
Preisliste für das Archiv und das Bildarchiv des Centrum Judaicum

A | Archiv

1. Recherchen

Für die Inanspruchnahme des Archivs für die Erteilung von Auskünften, die Fertigung von Reproduktionen usw. werden Gebühren 
erhoben.
Die Berechnung richtet sich dem Zeitaufwand der Bearbeitung, nicht dem Ergebnis der Recherche, d.h. auch für erfolglose 
Recherchen fallen Gebühren an.

Die Rechnungslegung erfolgt nach Abschluss der Recherche, die Auskunft wird in der Regel erst nach Eingang der 
Recherchegebühren erteilt.
Ausnahmen können erfolgen für Rechtsanwälte und Erbenermittler, die regelmäßig Anfragen an unser Archiv stellen.

1.1 Schriftliche Auskünfte, die Recherchen in
 Findhilfsmitteln und Archivbeständen erfordern
 sowie Ermittlung von Archivgut für Reproduktionen
 und andere Nutzungszwecke
 je angefangene 1/2 Stunde Arbeitszeit       15,00 €

1.2 Auskünfte aus personenbezogenen Quellen (Registern) zu Einzelpersonen
 je angefragte Person         10,00 €

1.3 Recherchen für Rechtsanwälte, Firmen usw.,
 die gewerbsmäßig im Auftrag von Dritten recherchieren    mind. 30,00 €

1.4 Zuschlag für besonders vereinbarte Terminaufträge, je Einzelfall    30,00 €

1.5 Umfangreiche bzw. aufwändige Recherchen für die zum Teil externe Aufträge
erteilt werden müssen sowie Recherchen für Projekte     nach Vereinbarung

Für einfache Auskünfte zu Beständen und Benutzungsmöglichkeiten (ohne oder nur geringfügige Recherche in den 
Archivbeständen) sowie Verweise werden keine Gebühren erhoben.

Der Versand einzelner einfacher Scans im Rahmen der Auskunftserteilung kann in die Recherchen eingerechnet werden, d.h. wird 
dann nicht laut 3.2.1 getrennt berechnet. Dasselbe gilt in Ausnahmefällen für Kopien in Anlage zur Auskunft.
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2. Benutzung

Für die persönliche Benutzung des Archivs werden Benutzungsgebühren erhoben.
Die Pflicht zur Zahlung entsteht mit dem Beginn der Benutzung bzw. mit dem Beginn der Vorbereitung der Benutzung.
Für eine einfache Beratung ohne weitere Archivnutzung können die Gebühren entfallen.

2.1  Benutzung von Findhilfsmitteln und Archivgut pro Auftrag

für jeden angefangenen Tag
Benutzung seitens Privatpersonen               5,00 €

 Benutzung gewerblicher Art        ab 30,00 €

2.2 Bei Vorlagen auf Mikrofilm bzw. Mikrofiche kann eine Erlaubnis zur Fertigung
von Aufnahmen mit der eigenen Kamera (kein Smartphone) erteilt werden. 
Die Gebühr hierfür beträgt je Tag               5,00 €
Das Urheberrecht an den von ihm gefertigten Bildern tritt der Nutzer an das Centrum Judaicum ab.

2.4 Ausleihe von Archivgut für Ausstellungen
Einzeldokumente je Blatt bzw. je Foto             5,00 €
Akte o.ä. je Archivalieneinheit            15,00 €

Die Entscheidung darüber, ob ein Original ausgeliehen werden kann, liegt beim Archiv des Centrum Judaicum.
Die Leihgebühr kann ermäßigt oder erlassen werden, wenn die ausleihende Stelle andere Leistungen bzw.
Kosten übernimmt.

3. Reproduktionen von Archivdokumenten

Es werden keine Kopien kompletter Aktenbände oder ganzer Bestände gefertigt.
In Einzelfällen können weniger umfangreiche Aktenmappe und Konvolute vollständig kopiert werden.
Die Entscheidung hierüber liegt beim Archiv.
Ansprüche auf bestimmte Vervielfältigungsarten oder Dateiformate bestehen nicht.

3.1 Einfache Kopie (Xerokopie) schwarz-weiß

3.1.1  Bücher und Druckschriften ab 1970, Kopien

Kopie DIN A4 je          0,30 €
doppelseitige Kopie DIN A4, Kopie DIN A3 je       0,60 €
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3.1.2  Archivalien, Bücher und Druckschriften vor 1970

Kopie DIN A4 je          0,60 €
doppelseitige Kopie DIN A4, Kopie DIN A3 je       1,20 €

3.1.3 Kopien vom Mikrofilm/Mikrofiche (Readerprinter) (Fertigung durch den Benutzer)

Kopie DIN A4 je          0,30 €
Kopie DIN A3 je          0,60 €

Bei der Fertigung der Kopien vom Mikrofilm bzw. digitalisierten Vorlagen im Auftrag (durch Mitarbeiter des Archivs)
wird ein Aufpreis von Euro 0,30 je Kopie erhoben.

3.1.4 Farbkopien

Kopie DIN A4 je           1,00 €
doppelseitige Kopie DIN A4 / DIN A3 je        2,00 €

Zuschlag für Sonderleistungen, erhöhten Arbeitsaufwand
(z.B. bei gehefteten Vorlagen), Terminaufträge, je angefangene Viertelstunde    5,00 €

Bei einer Bestellung von Reproduktionen ohne persönlichen Archivbesuch 
wird zusätzlich eine Grundgebühr / Bearbeitungsgebühr erhoben.     5,00 €

Die Genehmigung und Berechnung von Nutzungs- und Veröffentlichungsrechten erfolgt gesondert.

3.2 Digitale Reproduktion (Scannen) von Archivdokumenten

3.2.1 Einfacher Arbeitsscan
Grundgebühr je Auftrag          5.00 €
zzgl. je einfachen pdf-Scan (max. 200 dpi)        1,50 €

3.2.2 Fertigung eines hochwertigen Scans (Druckvorlage) (jpeg bzw. tiff-Format 300-400 dpi)  20,00 €

Speichern der Scans auf CD / USB-Stick        5,00 €

Zuschlag für Sonderleistungen, erhöhten Arbeitsaufwand
(z.B. bei gehefteten Vorlagen), Terminaufträge, je angefangene Viertelstunde    5,00 €

Bei gebundenen Akten kann die Fertigung von Scans oder Kopien nicht möglich sein. In diesem Fall muss
eine fotografische Aufnahme gefertigt werden (siehe Preise für Fotos). Die Entscheidung liegt beim Archiv.
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4. Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte

Für jede Veröffentlichung ist die vorherige Genehmigung der Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum erforderlich.
Bei einer Veröffentlichung im Interesse des Centrum Judaicum für Werbezwecke auf Plakaten und in Zeitungen und Zeitschriften, 
in der Regel für Ausstellungen und Veröffentlichungen, kann von der Erhebung der Nutzungsgebühren Abstand genommen 
werden.

Die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum behält sich vor, im Einzelfall die Nutzung seiner Archiv- und Bildbestände 
nicht zu gestatten.

Von jeder Veröffentlichung erhält die Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum unaufgefordert mindestens ein 
vollständiges Belegexemplar, mit Ausnahme von unselbständiger Literatur (Aufsätze).

4.1  Nutzungsrechte für Archivdokumente (Abbildung)

4.1.1 Druck (Bücher, Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften, Ausstellungskataloge)

Auflage bis 500 Stück  je Vorlage      20,00 €

Auflage bis 1.000 Stück  je Vorlage      30,00 €

Auflage bis 5.000 Stück  je Vorlage      50,00 €

Auflage über 5.000 Stück  je Vorlage      80,00 €

Neuauflage   je Vorlage         gleicher Preis

Die Preise gelten jeweils für eine Abbildungsgröße von max. einer Druckseite im Textteil der Veröffentlichung.
Bei einer Abbildung über zwei Druckseiten, auf der Titelseite, auf dem Rücktitel, auf dem Schutzumschlag, auf Vorsatzblättern oder 
im Innentitel wird ein Aufschlag von 50% erhoben.

Für die kommerzielle Verwendung von Vorlagen aus dem Archiv (Postkarten, Plakate, Kalender u.ä.), die Verwendung in Filmen, 
im Fernsehen, für Internetdienste (Streamingdienste), auf Internetseiten sowie  Veröffentlichungen auf CD, DVD oder als E-Book 
gelten die Preise für Fotos.

4.1.2  Präsentation als Abbildung/Faksimile in Ausstellungen

a) lokalhistorisch/regional  je Vorlage        5,00 €
b) überregional   je Vorlage      30,00 €
c) überregional Dauerausstellung je Vorlage      50,00 €
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B | Fotos | Bildarchiv

5. Bearbeitungsgebühren 

pro Anfrage          20,00 €
bzw. Bildrecherchen pro angefangene halbe Stunde      15,00 €

Für einfache Auskünfte (ohne oder nur geringfügige Recherche in den Beständen)  
sowie Verweise werden keine Gebühren erhoben.

Reproduktionskosten         20,00 €
Herstellung eines Negatives        10,00 €

6. Nutzungsrechte für Fotos

Jede Bildnutzung bedarf einer vorherigen Genehmigung. Jede weitere Verwendung ist erneut  genehmigungs- und 
honorarpflichtig. Bei einer Bildnutzung im Interesse der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum (Presseberichte über 
Veranstaltungen oder Ausstellungseröffnungen) kann von der Berechnung Abstand genommen werden.

Druck

a) Zeitungen und Zeitschriften       Innenseite Titel

Auflage bis 10.000         60,00 €  100,00 €
Auflage bis 50.000        100,00 €  200,00 €
Auflage über 50.000        120,00 €  250,00 €

sowie mindestens ein vollständiges Belegexemplar

Die Preise gelten jeweils für eine Abbildungsgröße von max. einer Druckseite. Bei einer Größe über zwei Druckseiten erfolgt ein 
Aufschlag von 50 %.

b) Bücher, Ausstellungskataloge, Lehrmaterialien, Bildbände

Auflage bis 1.000          30,00 €   50,00 €
Auflage bis 10.000         70,00 €  150,00 €
Auflage bis 50.000        100,00 €  250,00 €
Auflage über 50.000        nach Vereinbarung

sowie mindestens ein vollständiges Belegexemplar

Die Preise gelten jeweils für eine Abbildungsgröße von max. einer Druckseite. 
Bei einer Abbildung über zwei Druckseiten, auf der Titelseite, auf dem Rücktitel, auf dem Schutzumschlag, auf Vorsatzblättern oder 
im Innentitel wird ein Aufschlag von 50% erhoben.
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c) Postkarten bis Format DIN A 5

Auflage bis 5.000 (je Vorlage)         180,00 €
Auflage über 5.000 (je Vorlage)         230,00 €

d) Kalender

Auflage bis 2.000 (je Vorlage)         150,00 €
Auflage bis 5.000 (je Vorlage)         180,00 €
Auflage über 5.000 (je Vorlage)         250,00 €

e) Plakate

Auflage bis 1.000           150,00 €
Auflage bis 10.000          300,00 €

Ausstellungen und Veranstaltungen (nicht kommerziell)

einmalige Ausstellung (bis zu 6 Monaten)          70,00 €
Dauerausstellung, Wanderausstellung        100,00 €

Film und Fernsehen (Einblendung bis 60 sec.)

Einmalige Ausstrahlung          100,00 €
Mehrmalige Ausstrahlung (Nutzungsdauer 5 Jahre)       300,00 €

DVD, CD-Rom , E-Book

Nicht kommerzielle Nutzung           70,00 €
Kommerzielle Nutzung          150,00 €

Einblendung in Online-Dienste (Internet usw. Auflösung max. 72 dpi)

Nichtkommerzielle Nutzung ( bis zu einem Jahr)         50,00 €
Nichtkommerzielle Nutzung (bis zu fünf Jahren)       100,00 €

Kommerzielle Nutzung ( bis zu einem Jahr)        200,00 €
Kommerzielle Nutzung (bis zu fünf Jahren)        300,00 €

Gestattungsrechte für Filmaufnahmen       nach Vereinbarung

Die Verwendung von Archiv- und Bildmaterialien für Anzeigen, Ausstellungen und Veröffentlichungen zu kommerziellen 
Werbezwecken nach Vereinbarung.
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Ausnahmen von der Zahlungspflicht

Von der Zahlung befreit sind Behörden sowie andere Archive, Museen und Einrichtungen, wenn für die Gebührenbefreiung 
Gegenseitigkeit besteht (auf der Grundlage von Kooperationsverträgen).

Recherche- und Benutzungsgebühren werden nicht erhoben, wenn die Benutzung wissenschaftlichen oder heimatkundlichen 
Zwecken dient, für Gedenkprojekte (beispielsweise Stolpersteine), für die Verwendung zu Bildungszwecken, in 
Wiedergutmachungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sowie wenn die angefragten Vorfahren Opfer der NS-Verfolgung 
waren.
Diese Gebührenbefreiung entbindet nicht von der Erstattungspflicht für Auslagen sowie von der Zahlung der Kosten für 
Reproduktionen und für Nutzungsrechte.

 Ausstellung von Rechnungen

Archivauskünfte werden nach erfolgter Zahlung der Rechnung versandt  (s. 1.)
Der Versand der Reproduktionen erfolgt mit Rechnung, ggf. ist ebenfalls eine Vorauszahlung erforderlich, bei Fotos erfolgt der 
Versand grundsätzlich nur nach Vorauszahlung.
Beim Versand mit der Post fallen zusätzliche Versandkosten an, die der Besteller zu tragen hat.
Bei Zahlungen aus dem Ausland trägt der Auftraggeber die Bankgebühren.

Alle Preise gelten in Euro.

Die Preisliste ist gültig ab dem 1. Februar 2017
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